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Elternbrief                                                              Abfrage Rückkehr aus Risikogebiete 

 

Liebe Eltern, bitte füllen Sie diese Abfrage aus und geben Sie sie Ihrem Kind ausgefüllt am 

2.Schultag (Freitag, 07.08.2020) mit in die Schule. 

 

 

Name des Kindes:_________________________________   Klasse:_____________ 

 

 

 

Bitte lesen Sie sich die Liste der Risikogebiete auf der 2. Seite durch und kreuzen dann an, 

ob Sie oder ein Angehöriger Ihres Haushalts in einem Risikogebiet waren. 

 

  Wir waren in den Sommerferien in keinem Risikogebiet. 

 

  Wir in den Sommerferien in dem Risikogebiet ________________________ 

 

     und sind am ________________ (Datum) zurückgekehrt. 

 

 

  Wir haben unser Kind testen lassen. Das Testergebnis geben wir unserem Kind mit in    

     die Schule. 

 

 

 Unser Kind bleibt bis zum _______________ in Quarantäne (14 Tage nach Rückkehr  

     aus dem Risikogebiet). 

 

 

 

 

____________________________________ 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

Neustadt 
Neustädter Straße 60 

20355 Hamburg 

040 428 843 200 

St. Pauli 
Friedrichstraße 55 

20359 Hamburg 

040 42 88 43  400 

Oberstufe 
Budapester Straße 58 

20359 Hamburg 

040 42 88 43  800 

mailto:Kathrin.Wittmaack@bsb.hamburg.de
http://schule-am-hafen.eu/
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Risikogebiete Robert-Koch-Institut (Stand: 01.08.2020) 

 Afghanistan 

 Ägypten 

 Albanien 

 Algerien 

 Angola 

 Antigua und Bar-

buda 

 Äquatorialguinea 

 Argentinien 

 Armenien 

 Aserbaidschan 

 Äthiopien 

 Bahamas 

 Bahrain 

 Bangladesch 

 Barbados 

 Belarus 

 Belize 

 Benin 

 Bhutan 

 Bolivien 

 Bosnia und Her-

zegowina 

 Brasilien 

 Burkina Faso 

 Burundi 

 Cabo Verde 

 Chile 

 Haiti 

 Honduras 

 Indien 

 

 Indonesien 

 Irak 

 Iran 

 Israel 

 Jamaika 

 Jemen 

 Kamerun 

 Costa Rica 

 Côte d'Ivoire 

 Dominica 

 Dominikanische 

Republik 

 Dschibuti 

 Ecuador 

 El Salvador 

 Eritrea 

 Eswatini 

 Gabun 

 Gambia 

 Ghana 

 Guatemala 

 Guinea 

 Guinea Bissau 

 Guyana 

 Libanon 

 Liberia 

 Libyen 

 Luxemburg 

 Madagaskar 

 

 Malawi 

 Malediven 

 Mali 

 Marokko 

 Mauretanien 

 Mexiko 

 Mongolei 

 Kasachstan 

 Katar 

 Kenia 

 Kirgisistan 

 Kolumbien 

 Komoren 

 Kongo DR 

 Kongo Rep 

 Korea (Volksre-

publik) 

 Kosovo 

 Kuba 

 Kuwait 

 Lesotho 

 Peru 

 Philippinen 

 Republik Moldau 

 Russische Föde-

ration 

 Saint Kitts und 

Nevis 

 Saint Lucia 

 Saint Vincent and 

the Grenadines 

 Sambia 

 

 São Tomé und 

Príncipe 

 Montenegro 

 Mosambik 

 Namibia 

 Nepal 

 Nicaragua 

 Niger 

 Nigeria 

 Nordmazedonien 

 Oman 

 Pakistan 

 Palästinensische 

Gebiete 

 Panama 

 Papua-Neuguinea 

 Paraguay 

 Saudi Arabien 

 Senegal 

 Serbien 

 Seychellen 

 Sierra Leone 

 Simbabwe 

 Somalia 

 Spanien - fol-
gende autonome 
Gemeinschaften 
gelten derzeit als 
Risikogebiete: 

o Aragón 

o Katalonien 

o Navarra 

 Sri Lanka 

 

 Südafrika 

 Sudan 

 Südsudan 

 Surinam 

 Syrische Arabi-

sche Republik 

 Tadschikistan 

 Tansania 

 Timor Leste (Ost-

timor) 

 Togo 

 Trinidad Tobago 

 Tschad 

 Türkei 

 Turkmenistan 

 Ukraine 

 USA 

 Usbekistan 

 Venezuela 

 Zentralafrikani-

sche Republik 

 

 

Wenn Sie / Angehörige Ihres Haushalts aus einem dieser Gebiete in den letzten 14 Tagen zurückgekehrt 

sind, muss eine 14tägige Quarantäne eingehalten werden.  

Wenn bei Ihr Kind einen Test durchgeführt wurde (höchstens 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland) 

geben Sie Ihrem Kind dieses negative Testergebnis mit in die Schule. Auf der nächsten Seite werden die 

Länder aufgeführt, von denen Test akzeptiert werden. 
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Anerkannte Testungen 

Für Einreisende in die Bundesrepublik Deutschland, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der 
letzten 14 Tage vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, kann gemäß den jeweiligen Quarantä-
neverordnungen der zuständigen Bundesländer, eine Pflicht zur Absonderung bestehen. Die aktuelle Liste 
der Risikogebiete ist auf folgender Webseite zu finden: www.rki.de/covid-19-risikogebiete. 

Bitte beachten Sie: Die Bundesregierung prüft fortlaufend, inwieweit Gebiete als Risikogebiete einzu-
stufen sind. Daher kann es auch zu kurzfristigen Änderungen, insbesondere zu einer Erweiterung 
dieser Liste, kommen. Bitte prüfen Sie unmittelbar vor Antritt Ihrer Reise, ob Sie sich innerhalb der 
letzten 14 Tage vor Einreise nach Deutschland in einem dieser Gebiete aufgehalten haben. In diesen 
Fällen müssen Sie mit einer Verpflichtung zur Absonderung rechnen. 

Einreisende aus Risikogebieten können gemäß den jeweiligen Quarantäneverordnungen der zuständigen 
Bundesländer von der Absonderungsverpflichtung ausgenommen sein, sofern sie durch ein ärztliches Zeug-
nis nachweisen können, dass sie nicht mit SARS-CoV-2 infiziert sind (bzw. zum Zeitpunkt der Testung kein 
SARS-CoV-2 nachgewiesen werden konnte). 

Der Test darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise durchgeführt worden sein. Molekularbiologische 
Teste (PCR-Teste) werden derzeit grundsätzlich aus allen Staaten der Europäischen Union sowie aus 
unten genannten Staaten akzeptiert. Die Aufnahme eines Landes auf die Liste erfolgt nach gemeinsamer 
Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Heimat. Sofern kein Test vor Einreise durchgeführt wurde, ist es 
auch möglich, sich nach der Einreise nach Deutschland testen zu lassen. 

 Albanien 

 Algerien 

 Angola 

 Aserbaidschan  

 Äthiopien 

 Australien 

 Bahrain 

 Barbados 

 Belarus 

 Benin 

 Bosnien und Her-

zegowina 

 Botsuana 

 Brunei 

 Burkina Faso 

 Chile 

 China 

 China HK 

 Costa Rica 

 Côte d'Ivoire 

 Dominikanische 

Republik 

 Ecuador 

 

 El Salvador  

 Eswatini 

 Georgien 

 Ghana 

 Großbritannien  

 Guinea 

 Indien 

 Indonesien 

 Israel 

 Japan 

 Jordanien 

 Kambodscha 

 Kanada 

 Kasachstan 

 Katar 

 Kenia  

 Kirgisistan 

 Kolumbien 

 Kongo DR 

 Kuba 

 Laos 

 

 Libanon 

 Madagaskar 

 Malaysia 

 Malediven 

 Mali 

 Marokko 

 Mauritius 

 Mexiko 

 Monaco 

 Mosambik 

 Myanmar 

 Namibia 

 Neuseeland 

 Niger 

 Nigeria 

 Nordmazedonien 

 Norwegen 

 Oman 

 Pakistan 

 Palästinensische 

Gebiete 

 Panama 

 Peru 

 

 Philippinen 

 Republik Moldau 

 Ruanda 

 Russische Föde-

ration 

 Saint Lucia 

 Saudi Arabien 

 Schweiz 

 Senegal 

 Serbien 

 Seychellen 

 Singapur 

 Sri Lanka 

 Südafrika 

 Südkorea 

 Südsudan 

 Surinam 

 Taiwan 

 Tansania  

 Thailand 

 Togo 

 Trinidad Tobago 

 

 Tschad 

 Tunesien 

 Türkei 

 Uganda 

 Ukraine 

 United States 

Virgin Islands 

 Uruguay 

 USA 

 Usbekistan 

 Venezuela 

 Vereinigte Ara-

bische Emirate 

 Vietnam 

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

